
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 08.10.2013 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/603 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 16.10.2013 

Rat 17.10.2013 

 
 

 

Betreff: 4. Änderung des Bebauungsplanes "Querstraße" im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB sowie Beschluss 

zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  ca. 300 € 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Querstraße“ wird im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB für das Gebiet, das dem der Sitzungsvorlage Nr. VIII/603 beigefügten Pla-
nentwurf zu entnehmen ist, beschlossen. Dieser Plan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Gemäß § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und § 3 Abs. 2 BauGB wird die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen beschlossen. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 3 Nr. 
1 und 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
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Auf dem Spielplatz „Wördken“ im Ortsteil Holtwick soll an der nördlichen Grundstücks-
grenze die Verteilerstation für das geplante Glasfasernetz (sog. Point of Presence = 
POP-Station) errichtet werden. Hierbei handelt es sich um ein garagenähnliches Gebäu-
de mit Flachdach und roter Verklinkerung in der Länge von ca 6 m, einer Breite von ca. 
2,5 m und einer Höhe von ca. 2,7 m. 
 

Die Bauunterlagen für die Verteilerstation sind als Anlage I beigefügt. Die Lage des 

Spielplatzes „Wördken“ ist dem als Anlage II beigefügten Auszug aus dem Liegen-
schaftskataster zu entnehmen. 
 
Das Spielplatz-Grundstück Gemarkung Holtwick, Flur 14, Flurstück Nr. 145, wird pla-
nungsrechtlich durch den Bebauungsplan „Querstraße“ abgedeckt. 
 
Für die planungsrechtliche Zulässigkeit der Verteilerstation ist es notwendig, den Bebau-
ungsplan Querstraße dahingehend zu ändern, dass eine Teilfläche an der nördlichen 
Grundstücksgrenze des vorgenannten Grundstückes von „Öffentliche Grünfläche“ mit der 
Zweckbestimmung Spielplatz in eine „Fläche für Versorgungsanlagen“ mit der Zweckbe-
stimmung „Verteilerstation für das Glasfasernetz“ geändert wird. Zudem werden für das 
Vorhaben Baugrenzen festgesetzt, die dem beigefügten Plan B zu entnehmen sind. 
 
Als Ausgleich für den Wegfall der „Öffentlichen Grünfläche“ wird auf einem anderen ge-
meindlichen Grundstück ein einheimischer Laubbaum gepflanzt. 
 
Diese Änderung des Bebauungsplanes ist nicht im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 
BauGB möglich.  
 
Da der Änderungsbereich kleiner als 20.000 qm ist, ist das beschleunigte Verfahren ge-
mäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) hier anwendbar.  
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Weiterhin bestehen keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b) genannten 
Schutzgüter. 
 
Daher wird zur Änderung des Bebauungsplanes das beschleunigte Verfahren nach § 13a 
BauGB durchgeführt und die Planunterlagen werden für die Dauer eines Monats öffent-
lich ausgelegt.  
 
Der Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und Planzeichnungen, 

ist der Sitzungsvorlage als Anlage III beigefügt.  
 
Zur Einleitung des Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a 
BauGB zu fassen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen. 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 
                Brodkorb       Niehues 
Stellv. Fachbereichsleiterin            Bürgermeister 
 

 

Anlage(n): 
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Anlage I:   Bauunterlagen 
Anlage II:  Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
Anlage III: Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und Planzeich-
nungen 
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